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Schule:      Kurs:      Ausbildungsbeginn:      

Personalienblatt zur Feststellung des zahlungspflichtigen Kantons
Massgebend sind die Verhältnisse zu Beginn der Ausbildung.

Name:      Vorname:      Geburtsdatum:      

Nationalität:      Heimatort      Kanton des Heimatorts     

Zivilrechtlicher Wohnsitz
der/des Studierenden
bei Ausbildungsbeginn

Strasse:      

PLZ, Ort:      Wohnkanton:      

hier gemeldet seit?      

Eltern (Inhaber bzw.
früherer Inhaber der
elterlichen Gewalt)

Name      

gleiche Adresse? ja nein: bitte Adresse angeben

Adresse:      

Anhand der folgenden Fragen können Sie feststellen, welcher Kanton für die Finanzierung Ihrer
Ausbildung zuständig ist und ob es sich um dabei um einen Vereinbarungskanton handelt.

1. Sind Sie Auslandschweizerin oder Ausland-
schweizer (Schweizerin oder Schweizer, deren
Eltern im Ausland wohnen oder die elternlos im
Ausland leben) ?

ja è füllen Sie auf der Rückseite Ziffer A
aus.

neinè weiter bei Frage 2

2. Sind Sie bei Ausbildungsbeginn 18 Jahre alt
oder älter?

ja è weiter bei Frage 3
neinè weiter bei Frage 9

3. Waren Sie vor Beginn dieser Ausbildung
während mindestens 24 Monaten aufgrund
eigener Erwerbstätigkeit finanziell unabhängig
(als Erwerbstätigkeit gilt hier auch die Führung
eines Familienhaushalts, das Leisten von
Militärdienst oder der Bezug von Leistungen der
Arbeitslosenversicherung)?

ja è weiter bei Frage 4
neinè weiter bei Frage 5

4. Haben Sie während dieser Zeit während
mindestes 24 Monaten ununterbrochen in
denselbem Kanton gewohnt?

ja è füllen Sie auf der Rückseite Ziffer B aus
neinè. weiter bei Frage 5

5. Sind Sie Flüchtling oder staatenlos? ja è weiter bei Frage 6
neinè weiter bei Frage 7

6. Wohnen Ihre Eltern im Ausland oder sind Sie
elternlos?

ja è füllen Sie auf der Rückseite Ziffer C
aus.

neinè weiter bei Frage 7

7. Sind Sie Ausländerin oder Ausländer? ja è weiter bei Frage 8
neinè weiter bei Frage 9

8. Wohnen Ihre Eltern im Ausland oder sind Sie
elternlos?

ja è füllen Sie auf der Rückseite Ziffer D
aus.

neinè weiter bei Frage 9

9. Stehen Sie zur Zeit oder standen Sie bis zu
ihrem 18. Geburtstag unter Vormundschaft?

ja è füllen Sie auf der Rückseite Ziffer E
aus.

neinè füllen Sie auf der Rückseite Ziffer F
aus.
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A Zahlungspflichtig ist der Heimatkanton. Bei mehreren Heimatkantonen gilt das zuletzt
erworbene Bürgerrecht. Zuständiger Heimatkanton:            

Legen Sie eine Bestätigung der Eltern bei sowie die Kopie eines Ausweises von Ihnen bei, auf
dem Ihr Heimatort vermerkt ist (Kopie des Passes oder Personenstandsausweis, anzufordern
beim Zivilstandsamt des Heimatkantons).

B Zahlungspflichtig ist der Kanton, in dem Sie zuletzt während mindestens 24 Monaten vor
Ausbildungsbeginn ununterbrochen gewohnt haben und, ohne in Ausbildung zu sein,
finanziell unabhängig gewesen sind. Zuständiger Wohnkanton:               

Bezeichnung der Erwerbstätigkeit
und des Arbeitgebers Von bis

Zivilrechtlicher Wohnsitz
(Gemeinde und Kanton)

                    
                    
                    
                    
                    
Es sind Wohnsitzbestätigungen der Gemeinde(n) beizulegen, aus denen ersichtlich ist, dass der
Wohnsitz während zwei Jahren in demselben Kanton lag.

C Zahlungspflichtig ist der Kanton, dem Sie vom Bundesamt für Flüchtlinge zugewiesen
wurden. Zuständiger Wohnkanton:               

Legen Sie eine Kopie ihres Ausländerausweises bei.

D Zahlungspflichtig ist Ihr Wohnsitzkanton bei Ausbildungsbeginn.
Zuständiger Wohnkanton:               

Legen Sie eine Kopie Ihres Ausländerausweises bei.

E Zahlungspflichtig ist der Kanton, in dem sich die zuletzt zuständige Vormundschaftsbehörde
befindet. Zuständiger Kanton:                         

Legen Sie eine eine aktuelle Wohnsitzbestätigung bei.

F Zahlungspflichtig ist der Kanton, in dem Ihre Eltern bei Ausbildungsbeginn ihren Wohnsitz
haben. Zuständiger Wohnkanton:               

Legen Sie eine aktuelle Wohnsitzbestätigung der Eltern bzw. der Inhaber der elterlichen Gewalt
bei. Darauf ist anzugeben, von wann bis wann der Wohnsitz in dieser Gemeinde lag.

Ort / Datum Unterschrift der/des Studierenden


